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 Veröffentlicht am 04.04.1989

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §46 Abs1;

Rechtssatz

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kann nur bewilligt werden, wenn die Partei eine Frist versäumt hat.

Andernfalls ist der Wiedereinsetzungsantrag zurückzuweisen.
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